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Proclamata. 
 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller Reußen etc. hat das Livlän-

dische Hofgericht auf das Gesuch des Eigenthümers des Gutes Laimjal, Herrn Convents-
Deputirten Georg von Rennenkampff kraft dieses öffentlichen Proclams Alle und Jeden, wel-
che wider die gebetene Mortification und Deletion der nachstehend bezeichneten, auf das im 
Peudeschen Kirchspiele des Arensburgischen Kreises belegene Gut Laimjal ingrossirten, 
nach Anzeige des Supplicanten Georg von Rennenkampff bereits längst berichtigten Schuld-
posten sammt etwanigen Renten und den bezüglichen, jedoch abhanden gekommenen 
Schulddocumente, nämlich: 

1)  der unterm 9. Januar 1823 für den Titulairrath und Ritter Paul Johann Bernhard von 
Bartholomäi ingrossirten 200 Rbl. S., 

2)  der unterm 22. März 1840 für den dimitt. Lieutenant und Ritter Christoph von Nolcken 
ingrossirten 1000 Rbl. S., 

3)  der unterm 21. August 1845 für die Frau Majorin Jeanette von Nelckert geb. von Reh-
ren ingrossirten 2000 Rbl. S., 

4)  der unterm 24. August 1845 für dieselbe ingrossirten 1000 Rbl. S., 
5)  der unterm 2. April 1846 für dieselbe ingrossirten 500 Rbl. S., 
6) der unterm 24. Mai 1846 für den Forstmeister und Ritter Carl Pontus von Nolcken in-

grossirten 1400 Rbl. S., -  
Einwendungen formiren zu können vermeinen, oberrichtlich auffordern wollen, sich a 

dato dieses Proclams innerhalb der gesetzlichen Frist von 6 Monaten, d. i. bis zum 23. Mai 
1866 und spätestens innerhalb der beiden von sechs zu sechs Wochen nachfolgenden Accla-
mationen mit solchen ihren vermeinten Einwendungen allhier bei dem Livländischen Land-
gerichte gehörig anzugeben und selbige zu documentiren und ausführig zu machen bei der 
ausdrücklichen Commination, daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Frist Ausbleibende 
nicht weiter gehört, sondern gänzlich und für immer präcludirt und hier oben sub 1, 2, 3, 4, 5 
und 6 aufgeführten, das Gut Laimijall aunoch belastende Schuldposten sammt etwanigen 
Renten und den bezüglichen abhanden gekommenen Documenten für mortificirt und in 
keiner Hinsicht ferner giltig erkannt und wo nöthig delirt werden sollen Wonach ein Jeder, 
den solches angeht, sich zu richten hat. 

 
Riga-Schloß, den 23. November 1865. Nr. 4795. 2 


